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1. Einleitung 
 
1.1 Planungsziele 
 
Die Stadtvertreterversammlung hat am 28.05.2009 die Aufstellung der 2. Änderung 
des Bebauungsplanes Nr. 5 der Stadt Ostseebad Kühlungsborn "Kopfsituation Ost" 
beschlossen. Hintergrund sind aktuelle Vorhaben der Stadt, die nicht mit den bisheri-
gen Ausweisungen vereinbar sind. Außerdem erfolgt eine Anpassung der Planung 
an derzeit ausgeübte Nutzungen, die nicht mit dem bisherigen B-Plan übereinstim-
men. Zusätzliche Änderungen sollen in die Planung aufgenommen werden, die auf 
veränderten Rahmenbedingungen der Kühlungsborner Stadtentwicklung basieren.  
 
Im Einzelnen werden folgende Planungsziele verfolgt:  
 

- Sicherung der städtebaulichen Ordnung und Entwicklung,  
- Vermeidung weiterer Verdichtung, Differenzierung der bisherigen Baugrenzen, 
- Erhalt schützenswerter Grünflächen,  
- katastermäßige Überarbeitung und Aktualisierung, 
- Einarbeitung neuer Gehweg zur Promenade, Aktualisierung Radwege und 

Promenade entsprechend dem erfolgten und geplanten Ausbau, 
- Einarbeitung Kinder-/ bzw. Themenparkanlage und Bushaltestelle anstelle 

Parkplatz neben Haus Atlantik, 
- Anpassung der Grünflächen im Norden an die ausgeübte Nutzung, 
- Änderung von Sondergebieten Tourismus in Sondergebiete für Pflegehei-

me/betreutes Wohnen, 
- Aufnahme eines Sondergebietes für Infrastruktur auf städtischer Fläche nörd-

lich des Parkhauses Breitscheid-Straße, 
- Festsetzung einer Baufläche für die Strandversorgung/Strandtoilette. 

 
Die Änderungen, die aufgrund dieser Planungsziele erfolgen, werden im Kap. 3 im 
Einzelnen erläutert. 
Darüber hinausgehende Änderungen der Ursprungsplanung sind mit der 2. Ände-
rung nicht verbunden. Das städtebauliche Konzept, die Verkehrserschließung und 
die Ver- und Entsorgung bleiben im Wesentlichen unverändert. Ebenso ergeben sich 
keine Änderungen hinsichtlich des Verkehrsaufkommens und der damit verbundenen 
Immissionen. Zusätzliche Eingriffe in Natur und Landschaft erfolgen mit der Ände-
rung nicht, es wird im Gegenteil eine Einschränkung der baulichen Nutzung und die 
Sicherung vorhandener Grünflächen angestrebt. 
 
Vom Satzungsbeschluss der Stadtvertreterversammlung vom 10.6.2010 wurde die 
Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung „Bushaltestelle“ an der Ostseeallee 
ausgenommen. Für diese Fläche besteht noch Klärungsbedarf hinsichtlich der künf-
tigen Nutzung.  
 
 
1.2 Lage und Geltungsbereich 
 
Der Geltungsbereich mit einer Größe von ca. von ca. 14,0 ha liegt in Kühlungsborn 
Ost zwischen dem Sportplatz im Westen, der Hafenstraße und dem Skan-Morada-
Resort im Osten, dem Hermann-Löns-Weg im Süden und der Seebrücke im Norden.  
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1.3 Bisherige Planungen, Planungsrecht, Plangrundlagen 
 
Der Bebauungsplan Nr. 5 wurde am 23.6.2006 rechtswirksam. Mit der 1. Änderung, 
die am 16.5.2008 rechtswirksam wurde, erfolgte die Übernahme der Fremdenver-
kehrssatzung nach § 22 BauGB in die B-Plan-Satzung. 
 
Die vorliegende Planänderung erfolgt nach § 13a des Baugesetzbuches (BauGB) im 
beschleunigten Verfahren, da ausschließlich Maßnahmen der Innenentwicklung be-
troffen sind. Das B-Plan-Gebiet umfasst eine nahezu komplett überbaute und über-
plante Fläche im Zentrum Kühlungsborns, die Pflicht zur Durchführung einer Um-
weltverträglichkeitsprüfung besteht gemäß überschlägiger Prüfung der Umweltaus-
wirkungen nicht (s. Kap. 2). 
 
Planungsrechtliche Grundlagen für die Erarbeitung der Satzung sind: 
- das Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. 

Sept. 2004 (BGBl. I S. 2414) einschließlich aller rechtswirksamen Änderungen, 
- die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 23.1.1990 (BGBl. I S. 132), zuletzt geändert durch Art. 3 Investitionser-
leichterungs- und Wohnbaulandgesetz vom 22.4.1993 (BGBl. I S. 466), 

- die Planzeichenverordnung (PlanzV 90) vom 18.12.1990, 
- die Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) in der Fassung 

der Bekanntmachung vom 18.4.2006 (GVOBl. M-V S. 102) einschließlich aller 
rechtswirksamen Änderungen 

sowie die sonstigen planungsrelevanten, zum Zeitpunkt der Planaufstellung gültigen 
Gesetzesvorschriften, Erlasse und Richtlinien. 
 
Die 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 5 wird aus dem wirksamen Fläche-
nnutzungsplan der Stadt entwickelt.  
 
Als Plangrundlagen dienen: Lage- und Höhenplan vom 4.12.2000, Vermessungsbüro 
Wieck, Kühlungsborn; Lage- und Höhenplan Strandpromenade vom 12.6.2007, Ver-
messungsbüro Krätschel, Rostock; Flurkarte im Maßstab 1:2000, Kataster- und Ver-
messungsamt Bad Doberan, Stand 31.07.2008; Topographische Karte im Maßstab 
1:10000, Landesamt für innere Verwaltung M-V, Schwerin, Stand 2005; Bebauungs-
plan Nr. 5 in der Fassung der 1. Änderung sowie sonstige Unterlagen des Bauamtes 
Kühlungsborn (Lagepläne, Bauanträge). Weiterhin wurden eigenen Bestandsauf-
nahmen durchgeführt. 
Die katastermäßige Überarbeitung und Aktualisierung erfolgte aufgrund der Flurkarte 
des Kataster- und Vermessungsamtes Bad Doberan mit Stand vom 31.07.2008. 
 
 
2.  Überschlägige Prüfung erheblicher Umweltauswirkungen 
 
Da mit dem B-Plan eine zulässige Grundfläche im Sinne des § 19 Abs. 2 Baunut-
zungsverordnung (BauNVO) von 20000 – 70000 m² (hier ca. 35000 m²) überplant 
wird, ist gemäß § 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 BauGB eine Vorprüfung des Einzelfalls 
erforderlich, mit der zu klären ist, ob mit der 2. Änderung erhebliche Umweltauswir-
kungen verbunden sind. Nur wenn dies nicht der Fall ist, ist die Durchführung als be-
schleunigtes Verfahren ohne Umweltbericht zulässig. 
Wie eingangs erwähnt, gehen die Veränderungen des B-Planes mit einer Reduzie-
rung der Baugebietsflächen, der überbaubaren Grundstücksflächen und z.T. der zu-
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lässige Vollgeschosse einher, außerdem werden noch vorhandene Grünflächen 
erstmalig gesichert. Es ist also voraussichtlich von einer Verbesserung der Umweltbi-
lanz auszugehen. 
Die überschlägige Überprüfung erfolgt anhand eines Kriterienkataloges in Anlage 2 
zum BauGB, der im Folgenden abgearbeitet wird: 
 
1. Merkmale des Bebauungsplanes, insbesondere in Bezug auf: 
 
1.1 das Ausmaß, in dem der B-Plan einen Rahmen i.S. des § 14 b Abs. 3 des Ge- 
 setzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung setzt; 
 
Mit der 2. Änderung des B-Plans Nr. 5 wird keine Pflicht zur Durchführung einer Um-
weltverträglichkeitsprüfung begründet, es sind keine UVP-pflichtigen Vorhaben ge-
plant. Der B-Plan zielt vielmehr auf eine kleinteiligere Bebauung ab. 
 
1.2 das Ausmaß, in dem der B-Plan andere Pläne oder Programme beeinflusst; 
 
Mit der 2. Änderung des B-Plans Nr. 5 ist eine Beeinflussung anderer Pläne oder 
Programme nicht erkennbar. Der Rückbau des Parkplatzes an der Ostseeallee ent-
spricht dem Verkehrskonzept der Stadt Kühlungsborn und sichert eine angemesse-
nere Nutzung des strandnahen Bereichs. Die Planung ist mit dem Flächennutzungs-
plan und dem Regionalen Raumentwicklungsprogramm vereinbar. 
 
1.3 die Bedeutung des Bebauungsplanes für die Einbeziehung umweltbezogener, 

einschließlich gesundheitsbezogener Erwägungen, insbesondere im Hinblick 
auf die Förderung der nachhaltigen Entwicklung; 

 
Mit der 2. Änderung des B-Plans Nr. 5 werden die Umweltbelange, die Belange des 
Ortsbildes und einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung, auch unter gesundheitsbe-
zogenen Erwägungen, z.B. durch die Ausweisung von Pflegeeinrichtungen, durch 
den Wegfall des Parkplatzes und die Festsetzung von Grünflächen stärker als bisher 
und nachhaltig berücksichtigt. 
 
1.4 die für den Bebauungsplan relevanten umweltbezogenen, einschließlich 

gesundheitsbezogener Probleme; 
 
Mit der 2. Änderung des B-Plans Nr. 5 werden keine neuen umweltbezogenen oder 
gesundheitsbezogenen Probleme ausgelöst (vgl. Pkt. 1.3). 
 
1.5 die Bedeutung des Bebauungsplanes für die Durchführung nationaler und eu-

ropäischer Umweltvorschriften; 
 
Mit der 2. Änderung des B-Plans Nr. 5 ist keine negative Änderung der Bedeutung 
für die Durchführung nationaler und europäischer Umweltvorschriften zu erwarten, da 
ein bestehender Innbereich restriktiv statt expansiv überplant wird. Damit erfolgt z.B. 
eine bessere Umsetzung der Klimaschutzziele auf kommunaler Ebene. 
 
2.  Merkmale der möglichen Auswirkungen und der voraussichtlich betroffenen 

Gebiete, insbesondere in Bezug auf 
2.1 die Wahrscheinlichkeit, Dauer, Häufigkeit und Umkehrbarkeit der Auswirkun-

gen; 
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Mit der 2. Änderung des B-Plans Nr. 5 sind keine nachteiligen Umweltauswirkungen 
im Vergleich zur bisherigen B-Planung verbunden (vgl. o.g. Punkte). 
 
2.2 den kumulativen und grenzüberschreitenden Charakter der Auswirkungen; 
 
Kumulative oder grenzüberschreitende Auswirkungen sind mit der 2. Änderung des 
B-Plans Nr. 5 nicht verbunden. 
 
2.3 die Risiken für die Umwelt, einschließlich der menschlichen Gesundheit (zum 

Beispiel bei Unfällen); 
 
Mit der 2. Änderung des B-Plans Nr. 5 sind keine Risiken für die Umwelt verbunden. 
Es wird vielmehr versucht, die Risiken durch eine stärkere Ordnung der Bebauung 
und die Umsetzung der Vorschläge aus dem Verkehrskonzept zu minimieren. Nach 
dem BImSchG genehmigungsbedürftige Anlagen mit hohem Unfallrisiko sind nicht 
vorhanden. 
 
2.4 den Umfang und die räumliche Ausdehnung der Auswirkungen; 
 
Die 2. Änderung des B-Plans Nr. 5 beinhaltet eine Beschränkung der künftig mögli-
chen Bebauung, um eine zu starke Verdichtung zu vermeiden. Die Parkplätze im 
Plangebiet sollen im Parkhaus gebündelt werden. Die räumliche Ausdehnung der 
Auswirkungen beschränkt sich daher im Wesentlichen auf das Stadtgebiet (-Ost). 
 
2.5 die Bedeutung und die Sensibilität des voraussichtlich betroffenen Gebiets auf 

Grund der besonderen natürlichen Merkmale, des kulturellen Erbes, der Inten-
sität der Bodennutzung des Gebiets jeweils unter Berücksichtigung der Über-
schreitung von Umweltqualitätsnormen und Grenzwerten; 

 
Natürliche Merkmale und kulturelles Erbe werden nicht verändert. Die Bodennutzung 
wird extensiviert. Festgelegte Umweltqualitätsnormen und Grenzwerte werden nicht 
beeinflusst.  
 
2.6.1 FFH- oder Europäische Vogelschutzgebiet sind nicht betroffen; 
2.6.2 Naturschutzgebiete sind nicht betroffen; 
2.6.3 Nationalparke sind nicht betroffen; 
2.6.4 Biosphärenreservate sind nicht betroffen; 
2.6.5 gesetzlich geschützte Biotope (Dünen) erfahren durch die 2. Änderung keine 

Beeinflussung; 
2.6.6 Wasserschutzgebiete (GW III B) erfahren durch die 2. Änderung keine Beein-

flussung bzw. werden durch die künftig geringere Versiegelungsmöglichkeit 
positiv beeinflusst; 

2.6.7 die 2. Änderung des B-Plans Nr. 5 hat keine Auswirkung hinsichtlich der Über-
schreitung von Umweltqualitätsnormen; 

2.6.8 die 2. Änderung des B-Plans Nr. 5 hat keine negativen zentralörtlichen Aus-
wirkungen oder negative Auswirkungen auf die Bevölkerungsdichte; 

2.6.9 mit der 2. Änderung des B-Plans Nr. 5 sind keine Auswirkungen auf Denkmale 
oder Bodendenkmale verbunden. 

Im Ergebnis der Vorprüfung des Einzelfalls wird festgestellt, dass durch die 2. Ände-
rung des B-Planes Nr. 5 keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen ausge-
löst werden. 
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3. Änderungsinhalte 
3.1 Sicherung der städtebaulichen Ordnung und Entwicklung und 

Vermeidung weiterer Verdichtung 
 
Die 2. Änderung des B-Planes Nr. 5 weist im Vergleich zur Ursprungsplanung Konk-
retisierungen der Baugrenzen, der GRZ und der zulässigen Zahl der Vollgeschosse 
aus. Damit reagiert die Stadt auf die inzwischen erfolgte, z.T. massive Bebauung der 
Grundstücksflächen mit Hotels, Ferienwohnanlagen, Appartementhäusern, Tiefgara-
gen, Stellplätzen, Parkhäusern und gewerblichen Einrichtungen. Außerdem werden 
z.T. Nutzungen aktualisiert. Die Konkretisierungen führen dabei nicht zu einer Ände-
rung des Bestandes oder zu einer wesentlichen Einschränkung der baulichen Mög-
lichkeiten, sondern sichern im Wesentlichen den verdichteten Bestand. Eine unge-
sunde, zusätzliche Dichte soll jedoch vermieden werden. Im Zentrum des Stadtteils 
Ost ist durchaus eine qualitätsvolle, städtebauliche Dichte vorgesehen. Um diese 
Qualität jedoch langfristig zu bewahren, sind nur noch eingeschränkte bauliche Akti-
vitäten verträglich. Der Ursprungsplan hatte mit großen vereinheitlichten Baufeldern 
und umlaufenden Baugrenzen weniger konkrete Festsetzungen. 
 
Für bisher noch nicht bebaute Flächen sollen konkrete Vorgaben für eine Bebauung 
gegeben werden, die die städtebaulichen Aspekte berücksichtigt und Nutzungsvor-
stellungen konkretisieren.  
Als Neubaufläche ist zunächst ein Baufeld in der 2. Reihe auf dem Grundstück 
Strandstraße 40 zu nennen. Hier kann ein Lückenschluss an der Grenze zum Sport-
platz in zweigeschossiger Bauweise erfolgen. Die Nutzungen entsprechen dem um-
gebenden Sondergebiet Tourismus. 
Im SO 6 ist westlich des Ostseehotels zur Ergänzung der vorhandenen Außenanla-
gen mit Pool die Errichtung einer Sauna-/ Wellnesseinrichtung in eingeschossiger 
Bauweise vorgesehen, die als saisonverlängernde Maßnahme dient. Die Firsthöhe 
wird auf 9,5 m ü.HN beschränkt, dies entspricht etwa 3,50 über dem anstehenden 
Gelände. Damit soll eine zu hohe Gebäudehöhe vermieden werden.  
Nördlich der Ecke Bürgerweg/Rudolf-Breitscheid-Straße ist zur Schließung der Bau-
lücke und zur Ausformung der städtebaulichen Raumkanten die Errichtung eines 
dreigeschossigen, also der Umgebung angepassten Gebäudes geplant. Südlich da-
von ist als städtebauliches Leitziel langfristig ein korrespondierendes Gebäude vor-
gesehen. 
Städtebaulich nicht integrierte Einrichtungen wie der Kiosk an der Strandstraße (Nr. 
45a), der die empfindliche Bauflucht überschreitet, vom Gebäudecharakter her nicht 
in das Umfeld passt und zu einer starken Verdichtung beiträgt, genießen Bestands-
schutz, sollen aber nicht langfristig festgesetzt werden. 
 
Hinsichtlich der Geschossigkeit ist teilweise eine Reduzierung von drei auf zwei Voll-
geschossen in Anpassung an den Bestand vorgesehen. Damit soll der erhaltenswer-
te Bestand gesichert und auch ein weiteres Anwachsen der Zahl von Ferienwohnun-
gen, z.B. bei Ersatz vorhandener Gebäude, begrenzt werden. Die Anzahl der Gäste-
betten hat in Kühlungsborn ein Maß erreicht, das die Grenze einer verträglichen, 
nachhaltigen Stadtentwicklung überschreitet. Der ungebremste Anstieg der Frem-
denbetten bedingt überdies Verkehrsprobleme durch den An- und Abreiseverkehr, 
den Stellplatzbedarf usw. Aus besonderen städtebaulichen Gründen sieht sich die 
Stadt daher gezwungen, Maßnahmen zur Eindämmung der Bettenkapazität zu er-
greifen. 
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Die GRZ wird in einigen wenigen Fällen ebenfalls an den Bestand oder an Planun-
gen angepasst, die führt z.T. zu einer Erhöhung, z.T. zu einer geringeren GRZ. 
 
Änderungen im Teil B-Text sind durch kursive oder gestrichen gedruckte Schreibwei-
se hervorgehoben. 
Die Nutzung des Schwimmbades im SO Freizeitzentrum wurde von nicht öffentlich 
auf öffentlich geändert, dementsprechend wird der entsprechende Halbsatz im Text-
Teil B gestrichen. Im geplanten Baufeld an der Rudolf-Breitscheid-Straße ist die An-
siedlung von Läden im Erdgeschoss und von Mitarbeiterwohnungen im Oberge-
schoss und ggf. Dachgeschoss vorgesehen. 
In den SO Tourismus wird die Zahl zulässiger Verkaufsflächen von Einzelhandelsbe-
trieben von 700 m² auf 400 m² reduziert, um dem Entstehen weiterer Lebensmittel-
Discounter im Zentrum Ost, neben dem vorhandenen Markt im SO 9, zu begegnen.  
 
 
3.2 Kinder-/Bzw. Themenparkanlage und Bushaltestelle 
 
Anstelle des öffentlichen Parkplatzes und einer privat verpachteten Stellplatzfläche 
östlich des „Atlantik“ sollen nördlich der Ostseeallee eine Bushaltestelle und eine 
Kinder-/bzw. Themenparkanlage entstehen. Dadurch wird dieser sensible, küstenna-
he Raum stark aufgewertet und eine städtebaulich wie verkehrsplanerisch fehlbe-
setzte Fläche durch sinnvolle Infrastruktureinrichtungen aufgewertet. Die entfallen-
den Stellplätze konnten im neu errichteten Parkhaus untergebracht werden. Die 
Parkanlage stellt eine Mischung aus Park und Spielfläche dar, wobei die Parkanlage 
unter dem Motto Fischerei/Seefahrt gestaltet werden soll. Sie wird als öffentliche 
Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Parkanlage“ ausgewiesen. Für den Themen-
park ist innerhalb der Parkfläche die Errichtung eines Kinderkarussels mit einem 
Durchmesser von 10 m, eines Ausstellungspavillons mit einer Grundfläche von max. 
100 m², von festen, eingeschossigen Marktständen mit einer Grundfläche von insge-
samt max. 100 m² sowie die Aufstellung von Spielgeräten zulässig. 
 
Die Bushaltestelle soll auch für den Molli-Bus genutzt werden, der z.Zt. verkehrs-
technisch ungünstig im Vorfeld des Kreisverkehrs hält. 
Vom Satzungsbeschluss der Stadtvertreterversammlung vom 10.6.2010 wurde die 
Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung „Bushaltestelle“ an der Ostseeallee 
allerdings ausgenommen. Für diese Fläche besteht noch Klärungsbedarf hinsichtlich 
der künftigen Nutzung.  
 
 
3.3 Änderung von Baugebieten 
 
Eine Änderung von Baugebieten erfolgt mit der Festsetzung der SO 10 und SO 11 
„Pflege“ anstelle von SO-Tourismus. Damit reagiert die Stadt auf bereits ausgeübte 
bzw. geplante Nutzungen in diesem Quartier. Hier befinden sich Einrichtungen des 
altersgerechten Wohnens bzw. eines Altersheimes. Für die Baulücke an der Ecke 
Bürgerweg/Breitschied-Straße ist die Ergänzung dieser Einrichtungen um ein Pflege- 
bzw. Altersheim vorgesehen. Damit reagiert die Stadt nachhaltig auf den zunehmen-
den Bedarf an Pflegeeinrichtungen für ältere Menschen, der sich aus der Bevölke-
rungsentwicklung ergibt, die durch eine zunehmende Alterung der Gesellschaft ge-
prägt ist. 
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Das SO 12 umfasst eine städtische Fläche, die ehemals als südlicher Teil des Son-
dergebietes Freizeitzentrum ausgewiesen war. Hier ist jedoch nach der Bebauung 
der nördlichen Flächen mit einem Hotel und einem Schwimmbad keine Erweiterung 
von Bettenkapazitäten mehr geplant. Die Stadt möchte die Fläche stattdessen für 
Anlagen und Einrichtungen der touristischen Infrastruktur sichern. Dauerwohnungen, 
Ferienwohnungen und Beherbergungsbetriebe werden ausgeschlossen. Außerdem 
sollen Schank- und Speisewirtschaften sowie Anlagen für kirchliche, kulturelle, sozia-
le, gesundheitliche und sportliche Zwecke sowie ausnahmsweise Vergnügungsstät-
ten im Sinne des § 4a Abs. 3 Nr. 2 BauNVO oder nicht störende Gewerbebetriebe 
zugelassen werden. 
 
Das SO 13 dient der Errichtung einer dringend benötigten WC-Anlage für den Pro-
menaden- und Strandbereich mit ergänzender Strandversorgung durch einen Kiosk 
o.ä. Diese Einrichtung war vorher innerhalb der Grünfläche der jetzigen Kinderpark-
anlage vorgesehen und wurde nun konkret verortet. 
 
 
3.4 Aktualisierung Geh- und Radwege und Promenade 
 
Der erfolgte bzw. geplante Ausbau der Promenaden und der Geh- und Radwege 
wird aktualisiert in der 2. Änderung dargestellt. Der Gehweg an der R.-Breitscheid-
Straße wird bis zur Promenade verlängert. Der vorhandene Radweg, der auch für die 
Strandversorgung genutzt wird, verbleibt als separater Weg und wird künftig als 
Mischverkehrsfläche auch von Fußgängern und Versorgungsfahrzeugen genutzt. 
Südlich der Promenade wurde ein neuer Radweg errichtet, der vom Seebrückenvor-
platz, ebenfalls in aktualisierter Darstellung, in östliche Richtung verläuft. Westlich 
der Treppen am Seebrückenvorplatz ist außerdem eine Rampe für Rollstuhlfahrer 
geplant. In diesem Bereich und südlich der westlichen Promenade (Einbeziehung der 
Fläche mit Sitzbänken) wurde die Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung da-
her verbreitert. 
Die sonstige verkehrliche Erschließung ist im Plangebiet vorhanden und erfährt 
durch die Planung keine Änderung. 
 
 
3.5 Grünordnung 
 
Der vorhandene Baumbestand im Plangebiet ist nach dem Naturschutzausführungs-
gesetz (NatSchAG M-V) bzw. nach der textlichen Festsetzung Nr. 9.1 geschützt. Der 
festgesetzte Baumschutz geht über das Maß des in § 18 Naturschutzausführungsge-
setz gesetzlich geregelten Baumschutzes hinaus. Die Stadt möchte damit auch vor-
handene Gehölze erhalten, deren Stammumfang zwischen 60 cm und 1,0 m liegt 
und somit eine ausreichende Begrünung dauerhaft gewährleisten. Die Festsetzung 
erfolgt daher pauschal für die genannten Gehölze, ohne eine Unterscheidung zwi-
schen den nach LNatG M-V gesetzlich geschützten und den nicht gesetzlich ge-
schützten Bäumen vorzunehmen. Die o.g. Festsetzungen zum Gehölzschutz erset-
zen allerdings nicht die gesetzlichen Regelungen zum Baumschutz und die daraus 
resultierenden Zuständigkeiten der Unteren Naturschutzbehörde. 
 
Auf eine Darstellung der einzelnen Bäume im B-Plan wird daher verzichtet. Eine sol-
che Darstellung würde die Erstellung einer neuen Vermessung erfordern, da der 
Baumbestand im Ursprungsplan nicht mehr dem aktuellen Stand entspricht und zum 
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Beispiel die Bäume im nördlichen Teil gar nicht erfasst wurden. Dieses Erfordernis 
wird jedoch für die Inhalte der vorliegende Änderungsplanung nicht gesehen. 
Lediglich aus gestalterischen Gründen neu anzupflanzende Bäume zwischen 
Strandstraße 44 und Ostseeallee 1 (Festsetzung auch gemäß Stellplatzsatzung) 
wurden festgesetzt. Hier sollen die anzupflanzenden Bäume der Gliederung der offe-
nen Stellplatzflächen dienen und das Ortsbild aufwerten. 
 
Die Grünflächen nördlich der Hotels und Appartementhäuser an der Ostseeallee 
werden entsprechend Ihrer Nutzung neu geordnet. Sie sind z.T. an die anliegenden 
Einrichtungen verpachtet und als private Parkanlagen festgesetzt oder aber öffent-
lich. 
Die gestalteten Außenanlagen der SO 4 - Klinik - und SO 10 - Pflege - sollen erhal-
ten und nicht weiter bebaut werden. Daher werden diese Grünflächen ebenfalls als 
private Parkanlagen festgesetzt. 
Südlich des Bürgerweges und nördlich des H.-Löns-Weges befinden sich erhaltens-
werte, mit Bäumen bestandene private Hausgartenflächen, die als solche gesichert 
und nicht weiter bebaut werden sollen. 
 
Wie bereits in Kap. 2 geprüft, werden durch die Aufstellung der 2. Änderung des Be-
bauungsplanes keine Eingriffe in Natur und Landschaft vorbereitet, die auszuglei-
chen sind. Die Eingriffsintensität wird im Gegenteil verringert. 
 
 
3.6 Örtliche Bauvorschriften 
 
In Ergänzung der Satzung werden allgemein in Kühlungsborn angewandte örtliche 
Bauvorschriften aufgenommen, die zu einer Verbesserung des Ortsbildes beitragen 
sollen.  
Die nur außerhalb des Vorgartenbereichs zulässigen Stellplätze von Müllbehältern 
sind mit einer blickdichten, dauerhaften Bepflanzung, mit einer begrünten Umklei-
dung oder mit Rankgittern zu versehen. Aus gestalterischen Gründen ist zwischen 
Garagen, Carports, Stellplätzen oder Nebengebäuden und allen Grundstücksgren-
zen künftig eine gärtnerisch angelegte Fläche von mind. 1,0 m Breite herzustellen. 
Werbeanlagen mit wechselndem oder sich bewegendem Licht sind unzulässig.  
Wer vorsätzlich oder fahrlässig gegen die gestalterischen Festsetzungen verstößt, 
handelt rechtswidrig im Sinne des § 84 LBauO M-V und kann mit Bußgeld bis zu 
100.000 € geahndet werden. 
Innerhalb des Sanierungsgebietes gelten außerdem die sehr differenziert festgeleg-
ten Gestaltungsvorschriften der Gestaltungssatzung der Stadt Ostseebad Kühlungs-
born in der zuletzt geänderten Fassung. 
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3.7 Flächenbilanz 
 
Die Gesamtfläche innerhalb des Geltungsbereiches der 2. Änderung des B-Planes 
Nr. 5 beträgt ca. 14,3 ha. Die Fläche unterteilt sich folgendermaßen:  
 
Flächennutzung 2. Änderung B-Plan Nr. 5 

 
Flächengröße ca. in m² 

Baugebiete  

Sonstige Sondergebiete Tourismus  
(SO 1-3, 6, 7) 

49908 

Sonstiges Sondergebiet Klinik  
(SO 4) 

3166 

Sonstiges Sondergebiet Freizeitzentrum 
(SO 8) 

11670 

Sonstiges Sondergebiet Einzelhandel  
(SO 9) 

4708 

Sonstige Sondergebiete für Pflegeheim, be-
treutes Wohnen (SO 10, 11) 

6781 

Sonstiges Sondergebiet Infrastruktur 
(SO 12) 

3562 

Sonstiges Sondergebiet Strandversorgung 
(SO 13) 

229 

Summe Baugebiete  80024 

Fläche für den Gemeinbedarf, kirchl.Zwecke 1526 

Grünflächen  

Öffentliche Grünflächen – Parkanlagen 
(einschl. geschützter Uferbereiche) 

9149 

Private Grünfläche - Parkanlage 11439 

Private Grünfläche - Hausgärten 765 

Summe Grünflächen 21353 

Verkehrsflächen  

Öffentliche Straßenverkehrsfläche  19650 

Parkhäuser (9.1) 9078 

Bushaltestelle 1247 

Verkehrsberuhigter Bereich - Mischverkehr 2105 

Öffentliche Fußwege 7374 

Öffentlicher Radweg 460 

Summe Verkehrsflächen 39914 

 
∑∑∑∑ Plangebiet 

142817 
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4. Sonstiges 
 
Die Erschließungsanlagen im Plangebiet sind vorhanden und erfahren durch die Pla-
nung keine wesentliche Veränderung oder Beeinflussung. Die geregelte Ver- und 
Entsorgung des Gebietes ist durch die vorhandenen Anschlüsse bzw. Anschluss-
möglichkeiten gewährleistet.  
Die Beteiligten sollen bei Ausbauplanungen frühzeitig in die Ausführungsplanung 
einbezogen werden, um die gleichzeitige Einbringung der Ver- und Entsorgungslei-
tungen zu gewährleisten. Die Mindestabstände zu Leitungen sind bei Bau- und An-
pflanzungsmaßnahmen zu beachten.  
 
Ein Anliegen des Immissionsschutzes ist auch die Erhaltung der bestmöglichen Luft-
qualität im Plangebiet. Aus diesem Grunde sollten z.B. emissionsarme, umwelt-
freundliche Heizsysteme für Warmwasser und Raumwärme verwendet werden.  
 
Die Hinweise auf der Planzeichnung werden um die kursiv gedruckten Teile ergänzt: 
 
Nach gegenwärtigem Kenntnisstand sind von der geplanten Maßnahme keine Bo-
dendenkmale betroffen. 
 
Für den gesamten Geltungsbereich gilt die Stellplatzsatzung (Satzung der Stadt Ost-
seebad Kühlungsborn über die Gestaltung, Größe und Zahl der Stellplätze für Kfz 
sowie über die finanzielle Ablösung der Verpflichtung zur Herstellung von Stellplät-
zen für Kfz) in der zuletzt geänderten Fassung. Darüber hinaus gilt im gesamten Gel-
tungsbereich des Bebauungsplanes die Richtlinie für die Anlage von Stadtstraßen 
(RASt 06 Ausgabe 2006, Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, 
Köln 2007). 
 
Für den überwiegenden Teil des Plangeltungsbereiches gilt die Gestaltungssatzung 
der Stadt Ostseebad Kühlungsborn in der zuletzt geänderten Fassung. 
 
Der Geltungsbereich der Satzung liegt innerhalb der Trinkwasserschutzzone III B der 
Wasserfassung Kühlungsborn-Bad Doberan. Die damit verbundenen Verbote und 
Nutzungsbeschränkungen zum Trinkwasserschutz gemäß der Richtlinie für Trink-
wasserschutzgebiete - 1. Teil "Schutzgebiete für Grundwasser" (DVGW Regelwerk 
Arbeitsblatt W 101) sind zu beachten. 
 
Alle Veränderungen an einem Baudenkmal und in seiner Umgebung bedürfen ge-
mäß § 7 Abs. 1 DSchG M-V der Genehmigung durch die Untere Denkmalschutzbe-
hörde bzw. gemäß § 7 Abs. 6 DSchG M-V durch die zuständige Behörde. 
 
Für den gesamten Geltungsbereich gilt die Satzung zur Gestaltung der Vorgärten der 
Stadt Ostseebad Kühlungsborn in der zuletzt geänderten Fassung. 
 
 
 
 
 
 
Stadt Ostseebad Kühlungsborn, den ....................  ........................................ 

Karl, Bürgermeister 


